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BGBl. Nr. 196/1988 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 98/2012 

§/Artikel/Anlage 

§ 22g 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2013 

Text 

Strafbestimmung 

§ 22g. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 1 000 € bis zu 5 000 €, im Wiederholungsfall von 2 000 € 
bis zu 10 000 € zu bestrafen, wer als Überlasser die Beiträge an den Fonds nach § 22d Abs. 1 und Abs. 2 
nicht entrichtet, es sei denn dass diese Verpflichtung gemäß § 22d Abs. 9 ruht. 

(2) Bei grenzüberschreitender Überlassung gilt die Verwaltungsübertretung als in dem Sprengel der 
Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich entsandten 
Arbeitnehmer liegt, bei wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle. 


